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Zl.:OO3|2O24 Kirchham, am 10.12.2O24

VERORDNUNG

des Gemeinderates der Gemeinde Kirchham vom 10.12.2024 mit der eine

Abfallgebührenordnultg für die Gemeinde Kirchham erlassen wird.
Aufgrund des Finanzausgleichsgesetzes 2024, BGBI. I Nr. 16812023, jeweils in der
geltenden Fassung und des 5 18 des Oö. Abfallwirtschaftsgesetzes 2009, LGBI. Nr.
71/2009 i.d.g.F., wird verordnet:

51
Gegenstand der Gebühr

Für die Sammlung und Behandlung von Siedlungsabfällen ist eine Abfallgebuhr zu

entrichten.
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Höhe der Gebühren

1. Die Abfallgebuhr beträgt
a) je Entleerung und je Abfallbehälter
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b) Zusatzentleerung von Biotonnen (bei
Fehlwürfen) als Restabfall € 60,00

2. Gebühr für die Anlieferung von Gras-, Grün- und Strauchschnitten pro 1 m3 € 7,70.
Die Anlieferung von max. 3 m3 pro Monat und Liegenschaft ist kostenlos. Fur
gewerbliche Zwecke ist die Anlieferung jedenfalls kostenpflichtig.

3. Gebühr fur die Anlieferung von Hausabfällen im Abfallsammelzentrum (ASZ

Kirchham) € 0,16 Euro je Liter.



4. Die Höhe der Abfallgebühren wird künftig vom Gemeinderat der Gemeinde
Ki rchha m jä h rl ich festgelegt.

53
Gebührenschuldner

Gebührenschuldner ist der Liegenschaftseigentümer, im Falle des Bestehens von
Baurechten der Bauberechtigte. Sind mehrere Miteigentümer vorhanden, so trifft sie

die Verpflichtung zur Entrichtung der Gebuhren einschließlich der Umsatzsteuer zur
ungeteilten Hand.

54
Beginn der Gebührenpflicht

Die Verpflichtung zur Entrichtung der Gebühr nach g 2 beginnt mit Anfang des
Monats, in dem die Sammlung von Abfällen von den jeweiligen Liegenschaften
erstmals stattfindet.

5s
Fälligkeit

Die Gebühren nach 5 2 sind vierteljährlich, und zwar am 1 5.02, 15.05, 15.08. und am
15.11. eines jeden Jahres zur Tahlung fällig.

55
Umsatzsteuer

ln den im 5 2 geregelten Gebühren ist die Umsatzsteuer im gesetzlichen Ausmaß
bereits enthalten.

57
lnkrafttreten

Die Rechtswirksamkeit dieser Abfallgebührenordnung beginnt
gleichzeitig tritt die Abfallgebuhrenordnung vom 14.12.2010
ergangenen Abänderungen außer Kraft.
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